
 

 

 

  
 
 

 
 

SPIELORDNUNG 

1. Im Interesse eines reibungslosen Spielbetriebes müssen sich die 

beiden Spielpartner in eine Platzbelegungsliste eintragen, die im 

Kasten aushängt. Durch die Eintragung in dieser Liste erhalten die 

Spieler die Berechtigung, den entsprechenden Platz für die Dauer der 

gewählten Spielzeit zu benutzen. Die Platzbuchung kann ab Sonntag 

für die darauf folgende Woche erfolgen. Jedes Mitglied darf nur für 

eine Stunde pro Woche (Doppel = 2 Stunden) im Voraus eine Platz-

reservierung vornehmen. Nach erfolgtem Spiel kann neu gebucht 

werden. 

2. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre können von Montag bis Freitag 

von 07:00 – 17:00 Uhr spielen. Ist ein Spielpartner älter als 16 Jahre 

gilt diese Einschränkung nicht. Ausgenommen hiervon sind die 

Trainingszeiten.  

3. Die Spielzeit beträgt für Einzelspiele 50 Minuten und für Doppel-

spiele 110 Minuten. 10 Minuten gelten für ggfs. Sprengen vor und 

Abziehen nach dem Spiel. 

4. Nach Ablauf der gebuchten Spielstunde ist das Weiterspielen 

möglich, wenn der Platz nicht von anderen spielberechtigten Mit-

gliedern in Anspruch genommen wird. 

5. Es dürfen nur die Personen spielen, deren Namen in die Platzbele-

gungsliste eingetragen sind. Kann ein reservierter Termin nicht einge-

halten werden, ist rechtzeitig eine Streichung vorzunehmen. 
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6. Haben die eingetragenen Mitglieder den Platz 10 Minuten nach 

Beginn der gebuchten Stunde nicht betreten, können andere inter-

essierte Mitglieder den Platz bespielen. 

7. Mitglieder, die am Vor- oder Nachmittag spielen können, werden 

gebeten, diese Zeit zu nutzen, um den bis zum Abend beruflich 

gebundenen nach 17:00 Uhr nicht durch eine Überbelegung der 

Plätze die Möglichkeit zum Spielen zu nehmen. 

8. Platzbeschädigungen, welche durch Nichtbeachtung der Spiel-, Platz- 

oder Gastspielordnung entstanden sind, müssen dem Platzwart 

gemeldet werden. Diese Schäden sind durch den Verursacher in 

Zusammenarbeit mit dem Platzwart zu beheben oder sie zahlen pro 

Einsatzstunde des Platzwartes 10 € für die Wiederherstellung des 

Tennisplatzes. 

9. Abweichungen von der Spiel-, Platz- und Gastspielordnung sowie 

Sonderbestimmungen können durch den Vorstand auch kurzfristig 

beschlossen werden. 

10. Wer gegen die Spiel-, Platz- oder Gastspielordnung verstößt, dem 

kann auf Beschluss des Vorstandes die Spielberechtigung für die 

Dauer von bis zu drei Wochen entzogen werden. 

11. Da nicht jede Einzelheit reglementiert werden kann und soll, wird von 

jedem Mitglied und Spieler ein diszipliniertes, sportlich faires und 

rücksichtsvolles Verhalten erwartet. 

12. Platzwart und Ansprechpartner ist zur Zeit Peter Tewes,  

Tel. 05976/2514. 

 

 

Gez. Andreas Tewes, 

Schriftführer SV Listrup e.V. 


